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Sitzungsvorlage 2022/183 
 

 

Verfasser: 

Ortsverwaltung Taldorf, Daniel Futterer 

Stand: 13.06.2022 

 
 
Beteiligung: 

 
 

Az.  

 

Ortschaftsrat Taldorf 21.06.2022 öffentlich 

 

 
 
Zuschuss für die Kinder- und Heimatfestkommission Taldorf e. V. 

- Sonderzuschuss für das "Kinder- und Heimatfest light 2022" 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Die Kinder- und Heimatfestkommission Taldorf e.V. erhält für das diesjährige "Kinder- und 

Heimatfest light" einen Zuschuss i.H.v. 2.385,00 €. 
Kosten, die durch die gleichzeitige Feier des 50jährigen Jubiläums zur Eingemeindung der 
Ortschaft Taldorf anfallen, werden gesondert beraten. 
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Sachverhalt: 

 
Auf Grund der Corona Pandemie konnte das Kinder- und Heimatfest in Taldorf im Jahr 2021 

nicht stattfinden. Als Ersatz für das ausgefallene Fest plant die Kinder- und Heimatfestkom-
mission Taldorf e.V. vom 17.09. – 18.09.2022 ein "Kinder- und Heimatfest light" auf dem 
Festplatz in Oberzell. Vorgesehen ist an beiden Tagen ein Fest in kleinerem Umfang ohne 

Festumzug (Fest in und um die Requisitenhalle). Die Kinder- und Heimatfestkommission hat 
der Ortsverwaltung Taldorf bereits einen Kostenvoranschlag eingereicht. Die voraussichtli-
chen Kosten belaufen sich hiernach auf ca. 7.950,00 €. 

 
Die Kinder- und Heimatfestkommission hat auf Grundlage dieser Planungen einen Antrag 
auf Zuschuss für das "Kinder- und Heimatfest light" bei der Ortsverwaltung Taldorf gestellt.  

 
Beim Vorschlag der Verwaltung zur Höhe des Zuschusses für das diesjährige Fest wurde die 
Abrechnung und der Zuschuss vom Jahr 2019 zu Grunde gelegt. Hiernach beliefen sich die 

Ausgaben der Kinder- und Heimatfestkommission auf 46.342,61 €. Gemäß des Ortschafts-
ratbeschlusses vom 25.06.2019 wird der Kinder- und Heimatfestkommission im Festjahr ein 
Zuschuss von 15.000 € abzgl. der Auslagen der Ortsverwaltung (Ortsbauhof für das Aufstel-

len der Ehrentribüne für den Umzug) gewährt. Nach Abzug der Auslagen wurden der Kinder- 
und Heimatfestkommission im Jahr 2019 13.221,15 € als Zuschuss gutgeschrieben. Dies 
entspricht in etwa 28,53 % der Gesamtkosten, die für das Fest angefallen sind. Die Restkos-

ten erwirtschaftete die Kinder- und Heimatfestkommission durch übrige Einnahmen. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Kinder- und Heimatfestkommission bei der erstmali-

gen kleinen Version des Festes 30 % der veranschlagten Kosten (7.950,00 €) als Zuschuss 
für das "Kinder- und Heimatfest light" zu gewähren. Dies entspricht einem Zuschuss i.H.v. 
2.385,00 €. 

 
Inzwischen fand ein Gespräch der Verwaltung mit der Vorstandschaft der Kinder- und Hei-
matfestkommission bzgl. des 50-jährigen Jubiläums zur Eingemeindung der Ortschaft Tal-

dorf in die Stadt Ravensburg statt. Der Kinder- und Heimatfestkommission wurde der Vor-
schlag unterbreitet, die Eingemeindung zusammen mit dem "Kinder- und Heimatfest light" zu 
feiern. Damit ist die Vorstandschaft einverstanden.  

Bei den o.g. veranschlagten Kosten der Kinder- und Heimatfestkommission wurde dieser 
Umstand nicht berücksichtigt. Mehrkosten sind mit gleichzeitigen Feier der Eingemeindung 
zu erwarten, etwa Kosten für ein Zelt, welches bisher nicht eingeplant war, Dekoration, Tech-

nik usw..  
Die Kosten, die durch die gleichzeitige Feier der Eingemeindung entstehen und durch die 
Ortsverwaltung ausgelöst werden, werden daher gesondert erarbeitet und aufgelistet, wenn 

der Ablauf der Feier vorbereitet ist. In der nächsten Sitzung werden die Planungen für die 
Feier zur Eingemeindung vorgestellt sowie die zu erwartenden Kosten.  
 

 
 

Kosten und Finanzierung: 

 

Ergebnishaushalt (konsumtiver Aufwand und Ertrag) 

Gesamtkosten der Maßnahme 2.385,00 € 

Mittelbereitstellung im Haushaltsplan  

 Kostenstelle (10-stellig) 2810010016 

 Bezeichnung Kostenstelle Kulturförderung (ohne Musikf.) 

 Seite im Haushaltsplan       

 Planansatz ordentlicher Sachaufwand 10.000,00 € 

 Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung 43180000 
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Anlage/n: 

 
Keine Anlagen. 
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